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f 
A- WICHTIGE DATEN TTND ANSCHRIFTEN V O N BETEILIGTEN 

Datum des Insolvenzan'trages. , Eigenantrag vom 30.05.2008, eingegangen am 30.05.2008 

I ß m f f l ^ M S ^ f ^ ^ l l Angeordnet mit Beschluss am 02.063008 um 11:00 Uhr: 
I W S l i p f S I I W Ä p ^ ^ ^ Vorläufige "Insolvenzverwaltung-mit "Zustimmungsvorbe-
i S i l l l f I l l Ü l S H Ä Ä h a l t (§ 2 1 A b s - 2 N r - 2 Alt. 2 InsO); . J S S f Ä 

sSiiJSw-) 

WSSß 

Statistische Angäben: 

| Einstellung der Einzelzwangsvollstreckung (§ 21 Abs. 2 Nr 
] 3 InsO) 

| Angeordnet mit Beschluss am 01.07.2008 um 09:00 Uhr: 
£ Allgemeines Verfugungsverbot der Schuldnerin ( § 21 Abs 
j 2 Nr. 2 Alt. 1 InsO) 
iP 
U Summe der ungesicherten Schuldenmasse: 7.130.647,67 € 
^ Summe der freien Aktiva: 4.592.530 72 € 

g ^ a ( § 2 7 A b s . 2 r n s q ) : : ^ ! Aufbau Verlagsgruppe GmbH 

"Handelsregistereintragung^, Amtsgericht Charlottenbure HRB 35991 B 
i (§ 27. Abs. 2 InsO): ; ' 

-Geschäftszweig 
:(§274bs.;'2TnsÖ):' 

Arbeitnehmer 

Krankenkassen: 

Buchverlag (vgl. § 1 VerlG) 

_ 65 (per August 2008) 

Betriebsnummer: 08015446 
AOK Berlin, Wilhelmstraße 1, 10963 Berlin 
AOK Stuttgart, Breitscheidstraße 20, 70176 Stuttgart 
Barmer Ersatzkasse', 10869 Berlin 
BKK Die Persönliche, Postfach 12045, 85202 Dachau 
BKK Essanelle, Wiesenstraße 70b, 40501 Düsseldorf 
BKK für Heilberufe, 40541 Düsseldorf ' 
BKK Gruner und Jahr, Postfach 1243, 25502 Itzehoe 
BKK KTP Ost, 45124 Essen 
BKK Mobil Oil, Postfach 104520, 20031 Hamburg 
BKK Pfaff, Pirmasenser Straße 132, 67655 Kaiserlautern 

^ BKK Provita, Postfach 440351, 90208 Nürnberg 
BKK Securvita, Lübeckertordamm 1-3, 20099 Hamburg 
BKK Taunus, Wilhelminenhofstraße 83, 12459 Berlin 
BKK Verkehrsbau Union, Lindenstraße 67, 10969 Berlin 
DAK, Postfach 101444, 20009 Hamburg 
Die Bundesknappschaft HVW, Pieperstraße 14-28, 44789 
Bochum 



B. 

fß. 
v 

Druck und Papierverarbeitung, 

% 

Magdalenenstraße 25, 

00158852 
Main, Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt 

^ E ^ h r e n s d u ^ 

^ZZTdas
 M h o h M — „ 

Er ve l l e g te m t e r m d e t e m ^ J f ^ L T * T * * * ^ 

Brecht Diesen Statu, „ S ' ^ ^ « " » B " Bertolt 

timent neue Tit 1 ' -n ereinigung erreichten aus seinem Sor-

A G Gutachtcn^doc * 



tf'l V 

nutzt die Rechte die mit dem Aufbau-Verlag verbunden sind, obwohl sie - jedenfalls nach 

der letztverbinduchen Entscheidung des BGH vom 03.03.2008 (Az.: II ZR 213/06) - nicht 

-RecHti^hT51gi5E-diFüTdiFDDR-tTd^V^rages ist (s. dazu ausführlich u. S7l5~E). 

Weil eine nachhaltige Sanierung des Verlages nur dann möglich ist, -wenn die wirts chaftliche 

" Einheit des Verlages wieder mit einer Einheit der Rechtsinhaberschaft einhergeht,"bestand ein 

wesentlicher Schwerpunkt des Antragsverfahrens darin, die Vereinigung der verschiedenen 

für die Verlagstätigkeit wesentlichen Rechtspositionen vorzubereiten. Erfreulicherweise konn-

te ich am 17.07.2008 diese Voraussetzungen im Rahmen einer Verständigung mit Herrn Lun-

kewitz, der auf der Grundlage einer Vereinbarung mit dem Kulturbund Rechtsnachfolger des 

ursprünglichen Aufbau-Verlages geworden war, herstellen. Weiter konnte ich auf dieser Basis 

ein Bieterverfahren in Angriff nehmen. Dieser Prozess wird im eröffneten Verfahren mit dem 

Ziel fortzusetzen sein, eine übertragende Sanierung nach Möglichkeit zum 01.10.2008 zu be-
werkstelligen. 

Im Einzelnen: 

I- Zur Ermittlungsarheit 

Unmittelbar nach telefonischer Unterrichtung über meine Bestellung zum Sachver-

ständigengutachter habe ich die beiden damaligen Geschäftsführer der Schuldnerin, 

Herrn Erben und Herrn Strien, sowie weitere leitende Angestellte des Verlages in den 

Verlagsräumen am Hackeschen Markt persönlich angehört. Zur Klärung der für das 

operative Geschäft relevanten Fragen habe ich die Anhörung in zahlreichen weiteren 

Gesprächen fortgesetzt und die Geschäftsunterlagen eingesehen. Auch mit den we-

sentlichen Geschäftspartnern des Verlages wie insbesondere den beteiligten Drucke-

reien und der zum Bertelsmann-Konzern gehörenden arvato media GmbH (im Fol-

genden nur „WA") , über die die Schuldnerin die Auslieferung'ihrer Bücher orgam-

siert, bin ich in Verbindung getreten. 

ParaUel zu den mit dem operativen Geschäft verbundenen Ermittlungen habe ich die 

juristischen Fragestellungen geprüft, die sich aus der fehlgeschlagenen Privatisierung 

des Aufbau-Verlages ergeben. In diesem Zusammenhang waren umfangreiche Unter-



lagen insbesondere zu den diversen Rechtsstreitigkeiten zu sichten und auf ihre Aus-

wirkungen für das Insolvenzverfahren zu prüfen. 

Die Inventarisierung des im Besitz der Schuldnerin befindlichen Vermögens konnte 

hinsichtlich der Buchbestände vergleichsweise einfach anhand der Bestandsmeldungen 

der W A erfolgen. Mit der Inventarisierung und Bewertung der am Verlagssitz in Ber-

lin befindlichen Vermögensgegenstände habe ich den Sachverständigen Ehrhart Gro-

nau beauftragt. 

I L Zur vorläufigen Venvaltunp- und zur Betriehsfnrffiihrimg 

Zum Zeitpunkt der Anordnung der vorläufigen Verwaltung mit Beschluss vom 

02.06.2008 war eine Fortführung des Verlagsbetriebes vor allem in zweifacher Hin-

sicht akut gefährdet: 

1. Zusammenbruch des Zahlungsverkehrs und Herstellung ausreichender 
Liquidität 

a) Weiterbetrieb des Factoring 

Auf der operativen Ebene ergab sich durch das eingeleitete Insolvenzverfah-

ren ein Liquiditätsproblem, weil die Schuldnerin bereits im Jahr 2006 mit der 

W A über das übliche Dienstleistungsverhältnis hinaus ein Factoring-

verhältnis begründet hatte, so dass im Falle der insolvenzbedingten Beendi-

gung des Factoringvertrages für die Dauer der'im Verlagsgeschäft üblichen 

Zahlungsfristen von ca. 60 Tagen keine weiteren Einzahlungen erfolgt wä-

ren. Weil die Schuldnerin zum Zeitpunkt der Antragstellung nur über liquide 

Mittel in Höhe von ca. 170 T€ verfügte und insolvenztypisch diverse Ver-

tragspartner die Fortsetzung der Geschäftsbeziehung von Vorkassezahlun-

gen abhängig machten, wäre die Beendigung des Factoringverhältnisses auch 

mchtlius~eigenerTCräft komp^sierbar gewesen! ^ • 

Erfreulicherweise konnte ich jedoch, obwohl die W A ursprünglich mit 

-BHck-auFdie-im-Markt-bekannterr-juristischen-Auseinan-ders-etzungen-zwi^ 



suchen der Schuldnerin und Herrn Lunkewitz und den sich daraus ergeben-

den rechtlichen Risiken zu einer weiteren Vorfinanzierung nicht bereit war, 

dürch~lntensive Verhandlungen erreichen, dass das Factoringverhältnis in 

Bezug auf die ab Anordnung der vorläufigen Verwaltung begründeten For-

derungen („Neu-Geschäft") fortgesetzt wurde. Wesentlich war dabei für die 

W A vor allem, dass ich mich persönlich hinsichtlich eines denkbaren Aus-

fallrisikos der W A aus dem Neu-Geschäft stark gemacht habe. 

b) Vorfinanzierung des Arbeitslohnes über das Insolvenzgeld 

Für die Herstellung einer ausreichenden Liquidität war auch die Vorfinanzie-

rung der Insolvenzgeld-Ansprüche der Mitarbeiter für die Monate Juni, Juli 

und August 2008 von Bedeutung, die nach Zustimmung der Bundesagentur 

für Arbeit gemäß § 188 Abs. 4 SGB III mittels eines Darlehens der Baden-

Württembergischen-Bank vorgenommen wurde. Äußerst erfreulich ist in 

diesem Zusammenhang, dass meine Bemühungen um den Erhalt des Auf-

bau-Verlages von Seiten der Belegschaft, die ich in mehreren Betriebsver-

sammlungen über den Stand und Fortgang des Insolvenzverfahrens unter-

richtet habe, eine große Ünterstützung erfahren haben, die u. a. darin zum 

Ausdruck kommt, dass trotz des hervorragenden Rufs des Verlages insbe-

sondere im Vertriebs- und Lektoratsbereich bislang von keinem Mitarbeiter 

eine Eigenkündigung ausgesprochen worden ist. 

Herstellung eines verlässlichen Rechtsrahmens durch Vereinbarung einer 
Kooperation mit dem mittelbaren Gesellschafter Lunkewitz 

Noch gravierendere Risiken gingen für die Betriebsfortführung von den rechtli-

chen Rahmenbedingungen aus, die sich aus der gescheiterten Privatisierung des 

Aufbau-Verlages ergaben. So bestand insbesondere die Gefahr, dass die Schuld-

nerin, die weiterhin auch die bereits zu DDR-Zeiten geschaffenen Werke verlegt, 

von Herrn Lunkewitz wegen Urheberrechtsverstößen in Anspruch genommen 

wird. Eine derartige Inanspruchnahme hätte, insbesondere wenn im Wege von 

einstweiligen Verfügungsverfahren gegenüber dem insoweit äußerst „sensiblen" 



Buchhandel vorgegangen worden wäre, vernichtenden Charakter für das Verlags-

geschäft gehabt. Auch um diese Risiken beherrschbar zu gestalten, habe ich Ver-

handlungen mit Herrn-Lunkewitz aufgenommen, die in die am 17.07.2008 getrof-

fene Vereinbarung mündeten. Diese Vereinbarung ist nicht nur die Basis einer 

übertragenden Sanierung (hierzu unten B.III.), sondern regelt zugleich, dass un-

abhängig von der Frage der materiellen Rechtsinhaberschaft die Verlagstätigkeit 

der Schuldnerin ab Anordnung der vorläufigen Verwaltung auf gesicherter juristi-

scher Grundlage erfolgt. 

a) Ausgangssituation 

Wesentlicher Hintergrund der vielfältigen juristischen Auseinandersetzun-

gen um den Aufbau-Verlag ist die von der Treuhandanstalt betriebene, je-

doch im -Ergebnis gescheiterte Privatisierung, deren Produkt die Insolvenz-

schuldnerin ist. Nachdem Herr Lunkewitz mit weiteren Investoren 1991 die 

Geschäftsanteile an der Insolvenzschuldnerin als vermeintliche Rechtsnach-

folgerin des ursprünglichen Aufbau-Verlages erworben hatte, kamen in der 

Folgezeit Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Privatisierungsvorganges auf. 

Diese Zweifel, die sich bei Herrn Lunkewitz im Rahmen der weiteren Auf-

arbeitung zu einem Gefühl des „Betrogenwordens" entwickelten (s. dazu 

den Artikel in der Süddeutsche Zeitung vom 16.06.2008, abrufbar unter 

www.ketano.de), veranlassten diesen, im Jahr 1995 den Aufbau-Verlag ein 

zweites Mal - nunmehr vom Kulturbund als rechtmäßigen Eigentümer - zu 

erwerben und gerichtliche Auseinandersetzungen mit der Treuhandanstalt 

(jetzt „Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben", im Folgen-

den: „BvS") anzustrengen. 

Anfänglich richteten sich diese Auseinandersetzungen direkt gegen die BvS 

als Beklagte, jedoch wies das Kammergericht mit Urteil vom 05.05.1998 (Az. 

14 U 856/96) eine Klage der Investoren ab, u. a. weil die Privatisierung des 

Aufbau-Verlages für" "rechtmäßig "emchter'v^de:" In" der' Folgezeit änderte -

Herr Lunkewitz die Prozesstaktik dahingehend, dass er einen Prozess zwi-

. sehen sich selbst und der von ihm beherrschten Insolvenzschuldnerin an-

/ 

http://www.ketano.de


strengte. Diese neue Prozesstaktik, mit der eine Verlagerung der Zuständig-

keif? von den Berliner zu den Frankfurter Gerichten und eine erneute gericht-

liche .Prüfung _der.maßgeblichen Sach- und Rechtsfragen einherging, führte 

im November 2005 zu einer Entscheidung des Landgerichts Frankfurt am 

Main (Urteil vom 18.11.20.05, Geschäftsnummer 2-27 O 238/04), nach der 

nicht die Insolvenzschuldnerin, sondern Herr -Lunkewitz -über -den -Kultur— 

bund Rechts- und Vermögensnachfolger des ursprünglichen Aufbau-

Verlages geworden ist. Diese Entscheidung ist mit Beschluss des BGH vom 

03.03.2008 (Az: II ZR 213/06) rechtskräftig und entfaltet auch, gegenüber 

der BvS als Streitverkündete Wirkung. 

Für Herrn Lunkewitz ist durch diese Entscheidung ein neuer „Hebel" für 

Schadensersatzansprüche gegenüber der Bundrepublik Deutschland eröffnet 

worden. Gleichwohl kann hinterfragt werden, aus welchen Gründen die In-

solvenz1 der Schuldnerin trotz der umfassenden Zugriffsmöglichkeit von 

Herrn Lunkewitz auf die verschiedenen Vermögenswerte - sei es als mittel-

barer Gesellschafter der Schuldnerin, sei es als Rechtsnachfolger des Kultur-

bundes — in Kauf genommen wurde, indem Herr Lunkewitz seine Bereit-

schaft zur künftigen weiteren Finanzierung der Schuldnerin beendete. De ju-

re kann diese Frage jedoch offen bleiben, weil kein Gesellschafter gezwun-

gen. ist, seine Gesellschaft über bereits begründete Verpflichtungen hinaus 

auszustatten. Von diesem Recht machte Herr Lunkewitz nach der Entschei-

dung des BGH vom 03.03.2008 Gebrauch. Gegenüber der Schuldnerin stell-

te sich Herr Lunkewitz zudem auf den Standpunkt, dass diese eine vermö-

genslose Hülle, sei, weil ihm nicht nur die von dem Kulturbund erworbenen 

Rechte zustünden, sondern auch alle weiteren Gegenstände und Rechte der 

Schuldnerin. Diesen Standpunkt vertrat Herr Lunkewitz unter Anführung 

des Gedankens der Substitution auch in Bezug auf die Positionen, die von 

der Schuldnerin selbst erworben oder begründet worden sind. 

Aufgrund dieser Entwicklung stellte die Geschäftsführung unverzüglich am 

30.05.2008 den Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens.' 



b) Bewertung der Rechtspositionen 

Die durch Herrn Lunkewitz infolge der seit März 20Ö8 rechtskräftigen Ent-

scheidung aufgebaute Rechtsposition stellte ich lediglich in Bezug auf die 

Herausgabeansprüche unstreitig, die die Vermögenswerte betreffen, die Herr 

Lunkewitz von dem Kulturbund erworben hatte. Diese haben insolvenz-

rechtlich auch Aussonderungskraft, weil der konkrete. Gegenstand dinglich 

dem Vermögen von Herrn Lunkewitz zuzuordnen ist. Denn insoweit wird 

die von der Entscheidung des Landgerichts Frankfurt am Main ausgehende 

Rechtskraftwirkung durch insolvenzrechtliche Bestimmung nicht berührt. 

Herr Lunkewitz gilt also auch gegenüber der Insolvenzmasse als Rechts-

nachfolger des ursprünglichen Aufbau-Verlages. Anders ist dies jedoch m. 

E. jedenfalls hinsichtlich der seit der Eintragung der Schuldnerin im Register 

im Jahre 1992 begründeten Rechtspositionen. Denn ab diesem Zeitpunkt ist 

die Schuldnerin rechtlich existent und konnte folglich eigene Rechte be-

gründen und Gegenstände erwerben, die ihr dinglich zuzuweisen und damit 

der Gläubigergesamtheit verhaftet sind. Ob allerdings hinsichtlich dieser 

Gegenstände und weiterer Vermögenspositionen eine schuldrechtlich be-

achtliche Herausgabeverpflichtung zugunsten von Herrn Lunkewitz als In-

haber der Rechtsposition „Kulturbund" besteht, war und ist zunächst im 

Antragsverfahren wegen § 38 InsO ohne Belang. Wichtig wird diese Frage 

erst bei der Bestimmung • der im Verfahren zu berücksichtigenden Schul-

denmasse (s. dazu S. 45). 

Dieser von mir vertretenen Position steht auch nicht die von der Entschei-

dung des Landgerichts Frankfurt am Main ausgehende Rechtskraftwirkung 

entgegen. Denn Gegenstand des in Frankfurt geführten Rechtsstreits war 

nicht die Rechtslage bei den Vermögensgegenständen, die von der Insol-

venzschuldnerin ab ihrer Entstehung als Rechtssubjekt erworben oder be-

gründet worden sind (näher zu den rechtlichen Verhältnissen siehe unten 

C.I.I.). : - -

/ 



c) Vereinbarung- mit Herrn Lunkewitz und dazu alternative Fortführungs-

Mit den Mitgliedern des vorläufigen Gläubigerausschusses habe ich frühzei-

tig Fortführungsszenarien wie die Gründung einer Auffanggesellschaft ge-

-prüft, die nicht eine Verständigung .mit Herrn.Lunkewitz voraussetzen. In 

Übereinstimmung mit dem vorläufigen Gläubigerausschuss gehe ich jedoch 

nicht davon aus, dass solche alternative Szenarien belastbar sind. 

Zwar könnte der Aufbau-Verlag grundsätzlich auch allein mit den ab 1992 

erworbenen Werken wirtschaften, jedoch wäre dies auch mit Blick auf die 

schwachen finanziellen Ressourcen nur in einem stabilen juristischen Um-

feld möglich. Fortlaufende juristische Auseinandersetzungen, die bei solchen 

Szenarien zu erwarten und insbesondere bei dem zentralen Markenrecht 

„Aufbau-Verlag" mit komplexen rechtlichen Fragestellungen verbunden 

sind, würden aller Voraussicht nach das Ende der Verlagstätigkeit bedeuten, 

insbesondere wenn diese Auseinandersetzungen auf dem Rücken des Buch-

handels ausgetragen würden. 

In enger Abstimmung mit dem vorläufigen Gläubigerausschuss habe ich da-

her als alternative Sanierungsstrategie eine Verständigung mit Herrn Lunke-

witz verfolgt, die nach zahlreichen, intensiven Verhandlungsrunden am 

17.07.2008 zustande kam (UR-Nr. 822/2008 des Notars Dr. Nikolaus Hen-

sel, Frankfurt). Grundlegende Idee der Vereinbarung ist, dass die unter-

schiedlichen Ansichten über die Rechtsinhaberschaft bei den das Unterneh-

men Aufbau-Verlag kennzeichnende Gegenständen nicht aufgegeben wer-

den, gemeinsam jedoch diese Gegenstände im Zuge eines Asset-Deals ver-

äußert und dabei die jeweiligen Verfügungen wechselseitig genehmigt wer-

den, um die Veräußerung aus Sicht des Erwerbers rechtssicher zu gestalten. 



n i - Zur Vorbereitung- des Asset-Deak 

Nachdem die Verständigung mit Herrn Lunkewitz erfolgt war, habe ich gemeinsam 

mit der von mir in Abstimmung mit dem vorläufigen Gläubigerausschuss beauftragten 

Unternehmensberatung Roland Berger einen Verkaufsprozess in die Wege geleitet. In 

einem ersten Schritt sind insgesamt 108 potentielle Interessenten kontaktiert worden, 

wobei nicht nur Verlagsunternehmen angesprochen wurden, sondern auch Finanzin-

vestoren oder vermögende Einzelpersonen, für die der Aufbau-Verlag auch mit Blick 

auf seine historische und gesellschaftliche Bedeutung von Interesse sein könnte. Auf 

diese Kontaktaufnahme hin haben 52 Unternehmen bzw. Personen Interesse ah dem 

Aufbau-Verlag bekundet, so dass diesen nach Abgabe üblicher Verschwiegenheitser-

klärungen weitere Unterlagen zur Prüfung zugeleitet worden sind. Auf dieser Grund-

lage sind insgesamt neun indikative Angebote abgegeben worden, die ich sowohl mit 

Herrn Lunkewitz als auch dem vorläufigen Gläubigerausschuss erörtert habe. Einver-

nehmlich sind fünf Interessenten ausgewählt worden, denen seit dem 25.08.2008 die 

Möglichkeit gegeben wird, in einem von mir eingerichteten Datenraum eine umfas-

sende Prüfung (Due Diligence) durchzuführen. An diesen Prozess kann im eröffneten 

Verfahren unmittelbar angeknüpft werden. 

C gESgtAPTSTATTGKF.1T/RFrHTT TCHE UND WIRTSCHAFTLICHE F.MT. Wl( .Kl -UNG " 

Rechtshistorie der Aufbau-Gruppe 

Die rechtliche Entwicklung der Insolvenzschuldnerin ist vor allem aus zwei Gründen 

vergleichsweise komplex: Zum einen ist die 1990/91 errichtete Insolvenzschuldnerin 

das Ergebnis der fehlgeschlagenen Privatisierung des Aufbau-Verlages (hierzu unten 

C.I.I.). Zum anderen ist die Insolvenzschuldnerin in 2005/2006 als übernehmender 

- Rechtsträger für bis dahin rechtlich selbständige'Verlage (Verlag'Rütten & Loening 

und Gustav Kiepenheuer Verlag) verwendet worden, so dass die Schuldnerin nun-

mehr in sich die Geschichte eines Konzerns („Aufbau-Gruppe") vereint. Deutlich 
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struktur: / g U U 5 b e s t e h e n d e n Konzern-

Sammlung Dieterich GmbH 

- Beteiligung vor Verschmel-
zung 

Nachfolgend dargestellt wird die 

bau-Gruppe zugehörigen Verlage. 
wesentliche rechtliche Entwicklung der drei der 

Auf-

Scire 15 von 68 



Rechtshistorie des Aufbau-Verla »es 

Der Aufbau-Verlag ist innerhalb der Gruppe der wirtschaftlich mit Abstand be 

deutendste Verlag. E r existiert als Unternehmen seit 1945, jedoch harmonisiert 

infolge der im Zuge der Wiedervereinigung be taebenen, im Ergebnis jedoch ge-

scheiterten Privatisierung die Kont inui tä t des Unternehmens Aufbau-Verlag nicht 

mit einer Kontinui tät des Rechtsträgers. Vielmehr kam es mit Ents tehung der In-

solvenzschuldnerin zu einer „Usurpa t ion" des einem Dri t ten - dem Kul turbund 

- gehörenden Verlages, ohne dass diese „Usurpation" nach außen erkennbar ge-
worden ist. 

a ) Geschichte des Aufhan-Verlares bis 1990 

Rechtsträger des Aufbau-Verlages war ursprünglich die in Berlin (Ost) an-

sässige „Aufbau - Verlag GmbH", die am 20.10.1945 im Handelsregister des 

AG Charlottenburg unter HRB 86 Nz eingetragen und im Zuge der Ost-

West-Spaltung am 03.03.1949 nach HRB 4001 beim Handelsregister des 

Rats des Stadtbezirks Berlin-Mitte umgetragen wurde. Die Gründung der 

„Aufbau - Verlag GmbH" erfolgte mit Gesellschaftsvertrag, vom 16.08.1945 

(UR-Nr. 1/1945 des Notars Dr. Hünnebeck, Berlin) durch die Herren Heinz 

Willmann, Claus Gysi, Kurt Wilhelm und Otto Schiele, die als Treuhänder 

für den Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands e.V. 

handelten. Am 01.10.1945/30.03.1946 übertrugen die als Treuhänder han-

delnden Gründungsgesellschafter ihre Geschäftsanteile an den Kulturbund, 

der nach Gründung der DDR als sogenannte Massenorganisation anerkannt 

wurde. Nach dem Recht der DDR war eine solche „anerkannte Massenor-

ganisation" eine rechtlich selbständige Einheit, die von. ihren Mitgliedern -

im Faü des Kulturbundes von den Kulturschaffenden - getragen wurde. Die 

„Aufbau - Verlag GmbH" bestand auch nach Gründung der DDR als Ge-

s c h ä f t mit beschränkter Haftung fort und betrieb das Ünternehmen Auf- -

bau^Verlag. 



J n Jahr 1955 wurde die „Aufbau - Verlag GmbH" a i f der Grundlage einer 

Erklärung des damaligen Präsidenten des Kulturbundes in das vor allem fiir 

volkseigene Betriebe bestimmte Handelsregister C der DDR (Nr. 538) um-

getragen. In dem nach der Wiedervereinigung zwischen der Insolvenz! 

__ Schuldnerin und Herrn Lunkewitz geführten Rechtsstreit haben die Gerichte 

den maßgeblichen Sachverhalt dahingehend gewertet, dass das Vermögen 

der „Aufbau - Verlag GmbH" im Wege der Umwandlung in einen organisa-

üonseigenen Betrieb (OEB) des Kulturbundes überfuhrt worden ist' der 

Kulturbund also ab 1955 selbst Eigentümer des Aufbau-Verlages geworden 

ist. Unter Zugrundelegung dieser Würdigung wäre die ursprüngliche „Auf-

bau - Verlag GmbH" im Zuge des Umwandlungsvorgangs liquidationslos 

erloschen. Zwar hatte Herr Lunkewitz im Rahmen seiner „neuen Prozess-

taktik" (hierzu oben B.ILZa)) auch die Bestellung eines Nachtragsliquidators 

für die „Aufbau - Verlag GmbH" betrieben und den Nachtragsliquidator 

veranlasst, Feststellungsprozesse nicht nur gegenüber der Insolvenzschuld-

nenn, sondern auch gegenüber sich selbst anzustrengen. Auch in diesen bei-

den Rechtsstreitigkeiten ist der „Aufbau - Verlag GmbH" jedoch die 

Rechts- und Parteifähigkeit abgesprochen worden, wenngleich die entspre-

chenden Entscheidungen des Landgerichts Frankfurt am Main (Urteil vom 

20.07.2005, Geschäftszeichen 2 /6 O 337/04 bzw. Urteil vom 08.03 2005 

Geschäftszeichen 2/18 O 170/04) gegenwärtig mangels Entscheidung des 

BGH über die Nichtzulassungsbeschwerde noch nicht rechtskräftig sind. 

Während der Aufbau-Verlag seit 1955 als organisationseigener Betneb des 

Kulturbundes geführt wurde, lag es gleichwohl grundsätzlich im Machtbe-

reich der SED, durch entsprechende Maßnahmen den kulturpolitisch be-

" deutsamen Verlag in Parteivermögen zu überführen. Die verschiedenen 

Maßnahmen, mit denen die Verwaltung der DDR bzw. die SED wiederholt 

auf den Aufbau-Verlag eingewirkt haben (z. B. der Profilierungsbeschluss 

der SED vom 31.07.1962), hatten jedoch - jedenfalls nach der Entscheidung 

der Frankfurter Genchte, die letztendlich eine Beweislastentscheidung zu 
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tung dergestalt, dass das Vermögen des Aufbau-Verlages zu Parteivermögen 

wurde. Dementsprechend gingen un Zuge des polirischen Umbruchs auch 

die Beschlüsse der S E D / P D S vom 11.01./26.02.J990, die die Überführung 

des „thr gehörenden Aufbau-Verlages» m Volkseigentum beinhalteten 

rechthch ms Leere. Als eme Ar, „Folgefehler» blieben auch die Handlungen 

der Treuhandanstalt wirkungslos, die unter Berufung auf das an, Ol 07 1990 

m Kraft getretene Treuhandgesetz (TreuhG) die Privatisierung des Aufbau-

Verlages betrieb, indem am 29.11.1990 im Handelsregister des Amtsgertchts 

Charlottenburg unter HRB 35991 die ,Aufbau-Verl,ggesellschaft mit be-

schrankter Haftung i.A.« - die jetzige Insolvenzschuldnerin - eingetra.cn 

- r d e . Denn nach 5 1 Abs. 4 des TreuhG unterfielen orgamsat ionse ig l 

Betnebe - anders als volkseigene Betnebe - nicht dem Anwendungsbereich 

des Treuhandgesetzes (vgl. KG Berlin, Beschluss vom 06.04.1993 Az 1 W 

1590/92 = ZIP 1993, S. 872 ff ) , vielmehr ™ d e das Schicksal örganisati-

onseigener Begebe durch das Gesetz über Parteien und andere polirische 

Vereinigungen (PartG DDR) geregelt D e i l r r i g e Orgamsationseinheiten -

also auch der Kulturbund - behielten gemäß § § 20 a, 20b PartG DDR zwar 

Ar Eigentum, wurden jedoch in der Nutzung bzw. Verwertung dergestalt 

beschränkt, dass die Treuhandans^lt das Vermögen der Organisarion treu-

handensch verwaltete: Dinglich war der Kulturbund, der mit der Wiederver-

etmgung aufgrund der Bestimmungen des Vereinigungsgesetzes wieder als 

eingetragener Verein im Sinne der 5§ 21 ff. BGB existierte, sonn, weiterhin 

Inhaber des Aufbau-Verlages, auch wenn sich die Treuhandanstalt in den 

Besitz des Aufbau-Verlages gesetzt hatte und faktisch das Unternehmen 
Aufbau-Verlag betrieb. 

b) Entetehnnp Her T n s n b , n ^ | „ l H n f , i n 

Wahrend die durch § 1 ! A b , 2 TreuhG geregelten Gesellschaften (.Gesell-

schaften in Aufbau», am 01.07.,990 als juristische Personen eigener Art (vgl 

- Schmidt -Leithoff, in:" R ^ d e i / S ^ - i a S o f f r G m b H G ; 4 ' A u f l ^ , ' 

J U S » . 181 f.) kraft Gesekes entstanden, lagen bei der Insolvenzschuldne-

- die gesetzlichen Entstehungsvoraussetzungen mcht vor, so dass am 
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29.11.1990 ein Rechtssubjekt in das Handelsregister eingetragen wurde, das 

- , 4 u m damaligen Zei tpunkt - rechtlich nicht existierte (vgl. zum ähnlich ge-

hgertenFaH_emes_ehemals Jcommunal^ader^kra 

Urteü v o m 24.02.1999 - VI I I Z R 158/98 = Z I P 1999, S. 612 ff.) Die im 

Handelsregister eingetragene Scheingesellschaft wäre zum damaligen Zeit-

punk t zu löschen gewesen: „ . 

D e n mit der Privatisierung des Aufbau-Verlages betrauten Personen bei der 

Treuhandanstal t war jedoch anfangs - jedenfalls nach meiner Einschätzung 

- die Bemakelung des Gründungsvorganges nicht bewusst, so dass sie nach 

Käufern für den vermeintl ich privatisierten, in Wahrhei t dem Kulturbund 

gehörenden Aufbau-Verlag suchten. Zufällig ist dabei der Kontak t zu Herrn 

Lunkewitz entstanden, der durch Immobil iengeschäfte vermögend gewor-

den war und spontanes Interesse an dem Verlag bekundete. Innerhalb kur-

zer Zeit veräußerte sodann die Treuhandanstalt , die bis dahin den Aufbau-

Verlag selbst geführ t hatte, die Geschäftsanteile an eine G r u p p e von Inves-

toren u m Herrn Lunkewitz. Diese beschlossen auf einer Gesellschafterver-

sammlung am 20.02.1992 die Fortsetzung der Gesellschaft u n d fassten den 

Gesellschaftsvertrag neu, so dass am 06.08.1992 im Handelsregister auch der 

Zusatz „i. A . " gelöscht wurde. 

Nach den Grundsä tzen über die fehlerhafte Gesellschaft ist die Schuldnerin 

durch diese Vorgänge als Rechtssubjekt entstanden. D e n n im Interesse der 

Rechtssicherheit und des Verkehrsschutzes sind Mängel des Gründungsvor-

ganges grundsätzlich ab d e m Zei tpunkt unbeachtlich, zu d e m die Gesell-

schaf t auf einer rechtsgeschäftl ichen Grundlage in Vollzug gesetzt wurde, 

jedenfalls aber mit Eintragung der Gesellschaft im Handelsregister 

(Hueck/Fastr ich, in: B a u m b a c h / H u e c k , K o m m e n t a r zum G m b H G , 18. 

Auflage, § 2 Rn. 33). Zweifelhaf t ist allein, ab welchem konkreten Zeitpunkt 

die Grundsätze über die fehlerhafte Gesellschaft vorliegend greifen. So ist 

denkbar, dass auf den Fortsetzungsbeschluss am 20^02.1992 abzustellen ist 

(in diesem Sinne K G Berlin, Urteü v o m 03.03.2003, Az. 8 U 300/01, in 

juris). Jedenfalls ist die Schuldnerin mit Löschung des Zusatzes „i. A." im 
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Handelsregister am 06.08.1992 entstanden, weil ab diesem 2 e i t p u n k T ^ y 

Rechtsverkehr darauf vertrauen durfte, dass die Insolvenzschuldnerm o ^ 

nungsgemäß errichtet worden ist. 

2. Rechtshistorie des Verlages Rütten & Loening 

Parallel zum Aufbau-Verlag veräußerte die Treuhandanstalt an die Gruppe von 

Investoren um Herrn Lunkewitz auch den Verlag Rütten & Loening. Bis 2005 

wurde der Verlag Rütten & Loening über eine selbständige GmbH (eingetragen 

beim A G Charlottenburg unter HRB 37765 B) organisiert, bis diese Gesellschaft 

mit Vertrag vom 30.05.2006 (UR-Nr. 109/2006 der Notarin Ute Gentz, Berlin) 

auf die Insolvenzschuldnerin gemäß §§ 2 Nr. 1, 4 ff. UmwG verschmolzen wur-
de. 

Weil der Verlag Rütten & Loening in der DDR zunächst in der Rechtsform einer 

GmbH bestand und ebenso wie der Aufbau-Verlag im Jahr 1955 in das Handels-

register C der DDR umgetragen worden ist, stellt sich auch bei diesem Veriag die 

Frage, ob die ursprüngliche GmbH im Wege der Umwandlung liquidationslos er-

loschen ist. Darüber hinaus lastet auf diesem Verlag, der bereits 1844 gegSmdet 

worden war, ein restitutionsrechtliches Verfahren. Nach der Wiedervereinigung 

haben die Erben der jüdischen Alteigentümer gestutzt auf die Bestimmungen des 

Vermögensgesetzes (VermG) die Rückübertragung des Verlages Rütten & Loe-

ning begehrt. Das Bestehen eines Restitutionsanspruches ist allerdings insofern 

zweifelhaft, als dass das Verlagsvermögen zum Zeitpunkt der. Arisierung in 

Frankfurt am Main belegen war und erst nach der Schädigung in das Gebiet der 

DDR verbracht worden.ist. Während das Verwaltungsgericht Berlin durch Teil-

urteil vom 24.01.2008 (Az. VG 29 A 260.07) zugunsten der Erben der jüdischen 

Alteigentümer dem Grunde nach deren Restitutionsberechtigung festgestellt und 

die Revision gegen dieses Urteil nicht zugelassen hatte, ist zwischenzeitlich durch 

das Bundesverwaltungsgericht mit Beschluss vom 18.08.2008 (Az. 8 B 40.08) die 

" Revision" zugelassen worden: -



Auch wenn die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens unter bestimmten Voraus-

setzungen eine Unternehmensrestitution gemäß § 3 b Abs. 1 Satz 2 VermG aus-

schließt .(vgL.BVemG_ZIP_1993>_S,..l68Lff.), .erscheint es mit Blick auf die Viel-

zahl der bestehenden Unwägbarkeiten sinnvoll, auch hinsichtlich des Verlages 

Rütten & Loening eine Verständigung zu suchen, die dem Erwerber des Aufbau-

Verlages die Unternehmens fortführung auf gesicherter rechtlicher Grundlage er-

möglicht. 

3. Rechtshistorie des Gustav Kiepenheuer Verlages 

Gesondert erworben wurde durch Herrn Lunkewitz der Gustav Kiepenheuer 

Verlag, wobei der Erwerb 1994 über die Geschäftsanteile an der Muttergesell-

schaft, der Leipziger Verlags- und Vertriebsgesellschaft mbH, erfolgte (UR-Nr. 

275/1994 des Notars Dr. Nikolaus Hensel, Frankfurt a. M.). Mit Verträgen vom 

28.06.2006 (UR-Nr. 151/2006 der Notarin Ute Gentz) sowie 02.08.2006 (UR-Nr. 

173/2006 und 176/2006 der Notarin Ute Gentz) wurden die Tochtergesellschaf-, 

ten zunächst auf die Leipziger Verlags- und Vertriebsgesellschaft mbH und diese 

sodann auf die Insolvenzschuldnerin verschmolzen. Rechtliche Risiken aufgrund 

des Privatisierungsvorganges oder etwaige restitutionsrechtlich relevanter Sach-

verhalte bestehen anders als bei dem Aufbau-Verlag und dem Verlag Rütten & 

Loening nicht. 

Ergebnisse der Geschäftstätigkeit 

Mir liegen die Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 1999 bis 2007 vor, wobei der 

Abschluss für 2007 noch vorläufiger Natur ist. 

Die in 2005/2006 durchgeführten Verschmelzungen schlagen sich auch in den Jahres-

abschlüssen nieder, so dass diese nur eingeschränkt miteinander vergleichbar sind. Auf 

einen konsolidierten Konzernabschluss kann nicht zugegriffen werden, weil eine Ver-

pflichtung zur Aufstellung eines solchen Abschlusses nicht bestand (vgl. § 293 HGB). 

Zum Zwecke der Veranschaulichung habe ich gleichwohl für die Jahre 2004 bis 2007 

die konsolidierten Umsatzzahlen der Gruppe ermittelt (hierzu unten C.II.l.). Im An-



schluss erfolgt eine Darstellung der wesentlichen betriebswirtschaftlichen Eckdaten 

der Insolvenzschuldnerin (C.H.2.). 

1. Konsolidierte Umsatzzahlen 

Unter Einbeziehung der Erlöse aus dem Lizenzgeschäft stellt sich die Umsatz-

entwicklung der Aufbau-Gruppe in den Jahren 2004 bis 2007 wie folgt dar: 

/ 



2004 

2005 

2006 
2007 

11,6 
11,2 
10,0 
11,2-

0,4 

1,2 
1,8 
3,2-

Dies bildet sich grafisch wie folgt ab: 

i6,oooooo e 

8,000000 € 

6,000000 e 

4.000000 €-

2,000000 € 

0,000000 £• 

• Lizenzumsätze in Mio. € 
0 Buchumsätze in Mio. € 2 0 0 7 

Offensichtlich ist, dass die Gruppe im Jahr 2006 einen deutlichen Rückgang ihrer 

Umsätze aus dem Buchgeschäft zu verkraften hatte, was im Wesentlichen auf den 

Ausfall geplanter „Bestseller" zurückzuführen ist. Die Umsätze aus dem Lizenz-

geschäft sind zwar stetig gewachsen, in rechtlicher Hinsicht ist insoweit jedoch zu 

beachten, dass das Lizenzgeschäft von einer Schwestergesellschaft der Insolvenz-

schuldnerin, der Aufbau Media GmbH, betreut wird. Auch insoweit wirkt sich 



cüe von mir mit Herrn Lunkewitz getroffene Vereinbarung positiv für diclnso! 

venzmasse aus, weii die Schwestergeseüschaft Bestandteil einer möglichen Ver 

außerung des Aufbau-Verlages als Gesamtheit sein wird. ' 

Wirtschaftliche Eckda ten der Insolvenzschuldnerin 

Die wirtschaftlichen Eckdaten allein der Schuldnerin stellen sich anhand der Jah -

resabschlüsse für die Jahre von 1999 bis 2007 wie folgt dar: 



, 1999 2.983.177,37 € 5.507.892,48 £ 2.308.042,39 € 2282340,96 £ 3.483.120,45 € 1.190.898,14 € 

2000 3.071.033,55 € 4.726.130,22 € 2.382.686,75 € 2385.562,31 € 3.480.067,96 € -304.431,09 € 

2001 2.499.872,22 € 5.054.766,33 £ 2.278.222,78 € 2.505.537,33 € 3.750.643,63 € -2.130.954,52 € 

2002 3.080.130,28 € 2.817.387,50 € 2.285.761,85 € 1.666.081,95 € 2476.242,58 € -30.134,82 € 

2003 2807.340,61 € 1.414.820,91 € 2.107.335,65 € 1.686.043,10 £ 2.582.33538 € 11.302.027,27 € 

2004 3.352.774,44 € 642.187,30 € 2.078.828,03 £ 1.729.323,28 € 2444.270,27 € 974.818,65 € 

2005 4.024344,81 £ 649.071,88 £ 2.241.981,13 € 1.601.506,98 € 2654.480,01 £ -2.154.125,30 € 

2006 11.904.452,17 € 128.347,73 € 6.361.267,84 £ 2688.283,57 £ 3.974.045,07 € -975.801,41 € 

2007 14.461.977,67 £ 366.540,72 £ 8.444.178,86 £ 2738.775,94 € 4.374.439,68 € -502.115,70 € 

3 cn 0 5 • !/•• 
o 1 o 

+ 

Anzumerken ist zunächst, dass sich die „sonstigen Erträge" vornehmlich aus 

Umsätzen innerhalb der Gruppe zusammensetzen, denen bis zur Verschmelzung 

. ein vergleichsweise hohes Gewicht zukam. 

Die vorstehende Grafik wirkt freilich aufgrund diverser Sondereffekte in mehrfa-

cher Hinsicht verzerrend. So ist der Anstieg der Umsätze zwischen 2005 und 
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